
Gemeinde Bernstadt 07.02.2025 
Alb-Donau-Kreis 

Öffentliche Bekanntmachung 

Inkrafttreten der Satzungen 

1. Vorhabenbezogener Bebauungsplan  

„Solarpark Esental“ 

2. Örtliche Bauvorschriften zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan 

„Solarpark Esental“ 

Gemeinde Bernstadt 

Der Gemeinderat der Gemeinde Bernstadt hat am 30.11.2023 in öffentlicher Sitzung den vor-
habenbezogenen Bebauungsplan „Solarpark Esental“, Gemeinde Bernstadt, und die zusam-
men mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan aufgestellten Örtlichen Bauvorschriften für 
den Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Solarpark Esental“, Ge-
meinde Bernstadt, gemäß § 74 Abs. 7 Landesbauordnung Baden–Württemberg (LBO) als je-
weils selbstständige Satzung beschlossen. 

Das Landratsamt Alb-Donau-Kreis hat mit Erlass vom 27.01.2025, Aktenzeichen 21.P/621.416 
den vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Solarpark Esental“, Gemeinde Bernstadt, und die 
zusammen mit dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan aufgestellten Örtlichen Bauvor-
schriften für den Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Solarpark 
Esental“, Gemeinde Bernstadt, aufgrund von § 10 (2) BauGB genehmigt. 

Ziel und Zweck der Planung 
Mit der Aufstellung des Bebauungsplans sollen die planungsrechtlichen Voraussetzungen für 
die Errichtung und den Betrieb einer Freiflächen-Photovoltaikanlage sowie der dazu erforder-
lichen Nebenanlagen zur Nutzung der Sonnenenergie geschaffen werden. Vorhabensträger 
ist die solargrün Bernstadt GmbH&Co.KG. 

Entsprechend den Bestrebungen des Gesetzgebers den Anteil aus erneuerbaren Energien 
erzeugten Stromes bis zum Jahr 2035 auf 100 % (bis zum Jahr 2030 auf 80 %) zu erhöhen, 
plant der Vorhabenträger die Errichtung einer Freiflächenphotovoltaikanlage auf der Gemar-
kung Bernstadt. 

Der Anteil der Photovoltaik an der Bruttostromerzeugung soll erhöht werden, um die Umstel-
lung der Energieversorgung auf erneuerbare Energien weiter voranzubringen und einen wich-
tigen Beitrag zu den im Klimaschutzgesetz Baden-Württemberg verankerten Klimaschutzzie-
len zu leisten. Gleichzeitig sollen die Interessen der Landwirtschaft und des Natur- und Land-
schaftsschutzes gewahrt werden, indem sowohl besonders geeignete landwirtschaftliche 
Nutzflächen, auch hinsichtlich der Einstufung der Leistungsfähigkeit der Böden und in Bezug 
auf die wirtschaftliche Bedeutung für landwirtschaftliche Betriebe, als auch für den Natur- und 
Landschaftsschutz bedeutsame Flächen möglichst geschont werden. 

Das Plangebiet wird wie in der nachfolgenden Planzeichnung dargestellt begrenzt: 



Im Einzelnen gilt für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan die Planzeichnung (Teil A) und 
der Schriftliche Teil (Teil B 1.), für den Entwurf der Satzung über die Örtlichen Bauvorschriften 
die Planzeichnung (Teil A) und der Schriftliche Teil (Teil B 2.), jeweils mit dem Datum vom 
30.11.2023. 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan und die Örtlichen Bauvorschriften „Solarpark Esen-
tal“, Gemeinde Bernstadt, treten mit dieser öffentlichen Bekanntmachung in Kraft (vgl. § 10 
Abs. 3 BauGB und § 74 (7) LBO). 

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan und die Örtlichen Bauvorschriften sowie deren Be-
gründungen können bei der Gemeinde Bernstadt, Gemeindeverwaltung, Schmiedgasse 5, 
89182 Bernstadt, während der üblichen Dienststunden eingesehen und über deren Inhalt Aus-
kunft verlangt werden. 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die Fälligkeit etwaiger Entschä-
digungsansprüche im Falle der in den §§ 39 – 42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile, 
deren Leistung schriftlich beim Entschädigungspflichtigen zu beantragen ist und des § 44 Abs. 
4 BauGB über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen, wenn der Antrag nicht inner-
halb der Frist von drei Jahren gestellt ist, wird hingewiesen.  



Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens- und Form-
vorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der 
Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans sowie 
die nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtlichen Mängel des Abwägungsvorgangs sind ge-
mäß § 215 Abs. 1 BauGB unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser 
Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde Bernstadt geltend gemacht worden 
sind. Bei der Geltendmachung ist der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel be-
gründen soll, darzulegen.  

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für Ba-
den-Württemberg (GemO) in der aktuellen Fassung oder von auf Grund der GemO erlassener 
Verfahrensvorschriften beim Zustandekommen dieser Satzungen wird nach § 4 Abs. 4 Ge-
meindeordnung (GemO) in dem dort bezeichneten Umfang unbeachtlich, wenn sie nicht 
schriftlich oder elektronische innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung gegenüber 
der Gemeinde Bernstadt geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung 
begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn 

- die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Be-
kanntmachung verletzt worden sind oder 

- der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit wider-
sprochen hat oder 

- vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet o-
der ein Dritter die Verfahrensverletzung gerügt hat.  

Ist eine Verletzung nach § 4 Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 GemO geltend gemacht worden, so kann auch 
nach Ablauf der in § 4 Abs. 4 Satz 1 GemO genannten Frist jedermann diese Verletzung gel-
tend machen. 

Hauptverwaltung Rathaus: 

Montag bis Freitag  von   8:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
Dienstag bis Donnerstag  von 14:00 Uhr bis 16:00 Uhr 

Bernstadt, den 07.02.2025 

Oliver Sühring 
Bürgermeister 

signiert von:

mit:

SÜHRING
OLIVER RÜDIGER

am: 06.02.2025


